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KUNDMACHUNG
Gemäß $ 94 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung r99o wird kundgemacht:

Verordnung
Aufgrund der Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Pregarten vom

29.o8.t996 wird vom Bürgermeistel ein Halte- und Parkverbot erlassen.
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Gemäß $ 43 Abs. r lit.b) Ziff.. t Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI. Nr. r59lr95o idgF.,

wird auf einem Teilbereich der öffentlichen Verkehrsfläche ,,Bindergasse" des Halten und

Parken verboten. Davon ausgenommen sind Transporte für Menschen mit Behinderung.
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Der Geltungsbereich des Halte- und Parkverbotes ist in dem beiiiegenden und einen

integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildenden Lageplan im Maßstab L:2ooo

gekennzeichnet dargestellt.
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Diese Verordnung tritt gemäß $ 44 Abs. r Straßenverkehrsordnung r95o mit der

Anbringung der Straßenverkehrszeichen nach S 5z lit. a) Ztff . r3 b in Kraft'
Unter äen Verbotszeichen gemäß $ r dieser Verordnung ist eine Zusatztaf.el mit der

Aufschrift,,Ausgenommen Transporte für Menschen mit Behinderung" anzubringen.
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